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Sprechzeiten der Verwaltung und Bürgermeister
Sitz: An der Hütte 1, 06311 Helbra
Tel.: 034772 50-0
Fax: 034772 27231
Internet: www.verwaltungsamt-helbra.de
E-Mail: info@verwaltungsamt-helbra.de

Sprechzeiten für alle Fachdienste:
Montag: 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Wichtige Telefonnummern:
Verbandsgemeindebürgermeister
Zi.: 305 Sekretariat 50-101

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen
Zi.: 306 FD-Leiterin 50-103
SG Zentrale Dienste
Zi.: 317 Allg. Verwaltung 50-151
Zi.: 318 Kindereinrichtungen, Kostenbeiträge, 

Bad, Kultur
50-252

Zi.: 221 Grundschulen, Wahlen 50-201
Zi.: 212 Kommunalanzeiger 50-157
SG Finanzen
Zi.: 303 Steuern 50-313

50-314
Zi.: 315, Kasse 50-301
316 50-302

50-214
Zi.: 321 Vollstreckung 50-304

50-316

Fachdienst Bauverwaltung
Zi.: 207 FD-Leiter/Bauanträge, Bauleitplanung 50-208
Zi.: 206 Beiträge, UHV 50-213

50-215
Zi.: 218 Gebäudeverwaltung 50-308

50-211
Zi.: 219 Gebäudeverwaltung 50-212
Zi.: 220 Straßenbeleuchtung 50-207
Zi.: 204 Wirtschaftshöfe 50-204
Zi.: 223 Liegenschaften 50-306

50-307
Zi.: 203 Straßenschäden 50-300
Zi.: 203 Klimaschutzmanager 50-254

Fachdienst Ordnungsverwaltung
Zi.: 216 FD-Leiterin/Allg. Ordnungsangelegen-

heiten
50-150

Zi.: Brandschutz 50-152
Zi.: 323 Einwohnermeldeangelegen-heiten 50-161

50-162
Zi.: 217 Allg. Ordnungsangelegenheiten 50-106
Zi.: 215 Allg. Ordnungsangelegenheiten, 

Fundbüro, Gewerbe
50-153

Zi.: 215 Allg. Ordnungsangelegenheiten, 
Umwelt

50-158

Zi.: 322 Standesamt, Friedhofswesen 50-159
Zi.: 214 Kontrolle der öffentlichen 50-155

Sicherheit und Ordnung

Sprechzeiten Schiedsstelle: Tel.:
jeden 1. Dienstag des Monats von 50-212
16.30 - 17.30 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeister:
Gemeinde Ahlsdorf
Grundstraße 5, 06313 Ahlsdorf Tel.:
Herr Patz 0171 6233631

Termine nach Vereinbarung

Gemeinde Benndorf
Chausseestraße 1, 06308 Benndorf Tel.:
Herr Jentsch 86-220
Montag: 15.00 - 17.30 Uhr

Gemeinde Blankenheim
Kreisfelder Weg 165 a,
06528 Blankenheim Tel.:
Herr Strobach 034659 60707
1 Std. vor jeder Gemeinderatssitzung und
nach Vereinbarung
Besetzung Gemeindebüro:
Mi., 12.00 - 14.00 Uhr + Do., 12.15 - 16.00 Uhr

Gemeinde Bornstedt
Karl-Marx-Straße 6,
06295 Bornstedt Tel.:
Herr Rose 03475 633176
Mittwoch: 17.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Helbra
Hauptstraße 24, 06311 Helbra Tel.:
Herr Böttge 20317
Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Service-Büro Tel.:
Hauptstraße 10, 06311 Helbra 82869
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 14.00 Uhr

Bibliothek Tel.:
Schulstr. 28 32376
Öffnungszeit: Mittwoch 14.00 - 18.00 Uh

Gemeinde Hergisdorf
Thomas-Müntzer-Straße 147,
06313 Hergisdorf Tel.:
Herr Colawo
Bis aus Widerruf ist er unter der 0171 7550133 erreichbar.
Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Klostermansfeld
Kirchstraße 1,
06308 Klostermansfeld Tel.:
Herr Ochsner 80-120
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr
und zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat nach telefonischer 
Vereinbarung

Gemeinde Wimmelburg
Hauptstraße 73, 
06313 Wimmelburg

Tel.:

Herr Zinke 03475 633240
Dienstag: 17.30 - 18.30 Uhr

Störungsrufnummer (kostenfrei)
Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr:
MITNETZ STROM 0800 2305070
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(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraums die Person des Um-
lageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilig auf den neu ein-
getragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die Umlagepflicht mit 
Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem die Umschreibung 
im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 und 2 nicht zu ermitteln, so tritt 
derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück nutzt, ersatzwei-
se zum vorrangig heranzuziehenden Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 
Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn 
der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen 
Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person 
und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei 
entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu ermitteln 
ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 
Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA. nicht bestimmt werden kann.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 begründet 
keine eigene Umlagepflicht.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umlageschuld-
ner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner nach Abs. 3 
werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlageschuld entsprechend 
des auf sie fallenden zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 Satz 2 in Anspruch 
genommen.

§ 5 
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht am Ende des Kalenderjahres für das 
die Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides und seiner Fälligkeit des jeweiligen Unterhal-
tungsverbandes. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid, der mit anderen Grund-
stücksabgaben oder Steuern zusammengefasst werden kann.

§ 6 
Umlagemaßstab

(1) Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücks-
fläche.
(2) Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche der Grundstücke 
bemessen, die nicht der Grundsteuer A unterliegen.
(3) Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Verbandsgemeinde im 
jeweiligen Unterhaltungsverband beträgt laut Satzung des Verbandes
a.) UHV „Wipper-Weida“ 12,00 v. H.
b.) UHV „Untere Saale“ 20,98 v. H.
c.) UHV „Helme“ 10,21 v. H.

§ 7 
Umlagesatz
(1) Die Umlagesätze zur Umlage des Flächenbeitrages und des 
Erschwernisbeitrages des jeweiligen Unterhaltungsverbandes 
(UHV) betragen für das Kalenderjahr 2021
Flächenbeitrag

a.) UHV „Wipper-Weida“ 12,5063 €/ha
b.) UHV „Untere Saale“ 15,6637 €/ha
c.) UHV „Helme“ 13,7264 €/ha

Erschwernisbeitrag
a.) UHV „Wipper-Weida“ 21,1162 €/ha
a.) UHV „Untere Saale“ 0,0000 €/ha
a.) UHV „Helme“ 16,0740 €/ha

(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der 
Umlage wird abgesehen, wenn diese niedriger als 1 Euro ist.

§ 8 
Fälligkeit
Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

Satzung der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra zur Umlage der  
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände  
„Wipper-Weida“, „Untere Saale“  
und „Helme“
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG 
LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 
und 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der §§ 1, 
2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBl. LSA S. 405) jeweils in der derzeit geltenden Fassung, hat der 
Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 28.04.2022 die folgende 
Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 
„Wipper-Weida“, „Untere Saale“ und „Helme“ beschlossen.

§ 1 
Allgemeines
(1) Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra ist gemäß § 54 
Abs. 3 WG LSA gesetzliches Mitglied in den Unterhaltungsverbänden 
„Wipper-Weida“, „Untere Saale“ und „Helme“.
(2) Die Gemeinden der Unterhaltungsverbände „Wipper-Weida“, „Un-
tere Saale“ und „Helme“ haben auf Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des 
Gesetzes über Wasser und Bodenverbände (WVG), 55 WG LSA sowie 
der Satzungen der Unterhaltungsverbände „Wipper-Weida“, „Untere 
Saale“ und „Helme“ Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Verbandes erforderlich sind sowie die Kosten, die die Unterhal-
tungsverbände „Wipper-Weida“, „Untere Saale“ und „Helme“ nach 
§ 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer ersten Ordnung 
abzuführen haben.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bür-
gerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabga-
bengesetz erhoben.

§ 2 
Gegenstand der Umlage
Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra legt die Beiträge, 
die ihr aus ihren gesetzlichen Mitgliedschaften in den Unterhaltungs-
verbänden „Wipper-Weida“, „Untere Saale“ und „Helme“ entstehen, 
einschließlich der durch die Umlage entstehenden Verwaltungskos-
ten, auf die Umlageschuldner um. Die Umlage wird als Flächen- und 
Erschwernisumlage erhoben.

§ 3 
Umlagepflicht
Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke 
des Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in Bundeswas-
serstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbei-
trag besteht für alle Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht 
der Grundsteuer A unterliegen und die nicht in Bundeswasserstraßen 
entwässern.

§ 4 
Umlageschuldner
(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer ei-
nes im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet gehörenden 
Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
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Bekanntgabe der Beschlüsse der  
Gemeinderatssitzung Benndorf vom 25.04.2022
Öffentlicher Teil:
Annahme einer Spende
BEN/BV/085/2022
Der Gemeinderat Benndorf stimmt der Annahme der Spende der 
Firma Wolf Zahntechnik GmbH in Höhe von 298,57 € zu.
Der Beschluss wurde gefasst.

Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit der Gemeinde Benndorf
BEN/BV/087/2022
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinde Benn-
dorf in der vorliegenden Fassung.
Der Beschluss wurde gefasst.

Verleihung der Ehrenmedaille der Gemeinde
BEN/BV/088/2022
Der Gemeinderat beschließt, die Ehrenmedaille in Gold wie folgt 
zu verleihen:
1. Frau Gerda Krajewski Gemeinderat
2. Frau Dr. Margot Bär Gemeinderat
3. Herr Günther Köpp Gemeinderat
4. Herr Mario Zanirato Bürgermeister a. D.
5. Herr Gerhard Blume Geschäftsführer Benndorfer 

Wohnungsbau GmbH
6. Herr Roland Bittner TSV 1884 Benndorf e. V.
7. Herr Horst Kabon TSV 1884 Benndorf e. V.
8. Frau Angela Diesner Volkssolidarität Benndorf
9. Herr Bernd Voigt Ortschronist
10. Herr Heinz Kraus Heimat- und Förderverein 

Benndorf e. V.
11. Gospelchor Heimat- und Förderverein 

Benndorf e. V.
12. Herr Alfred Döring Schützenverein „Mansfelder 

Land“ e. V. 1990 Benndorf
13. Frau Christel Andree Schützenverein „Mansfelder 

Land“ e. V. 1990 Benndorf
14. Benndorfer Holzbau 

S-GmbH
Sekundarschule Benndorf

15. Frau Carmen Hofmann Mansfelder Bergwerksbahn
16. Herr Marcel Ulbrich Mansfelder Bergwerksbahn
17. Hans Günter Ecke
Der Beschluss wurde gefasst.

Nichtöffentlicher Teil:
Personalangelegenheit
BEN/BV/086/2022
Förderung der Einstellung im Rahmen des § 16 i SGB II
Der Beschluss wurde gefasst.

Personalangelegenheiten
BEN/BV/089/2022
Einstellung eines geringfügig Beschäftigten (m/w/d)
Der Beschluss wurde gefasst.

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der 
Gemeinderatssitzung Blankenheim am 
11.04.2022
Öffentlicher Teil:
Alternativfreiflächenprüfung zu Standorten für Photovoltaik-
freiflächenanlagen

§ 9 
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte 
oder Unterlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die 
Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen.
(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von 
notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er kommt 
der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für 
die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen vollständig und wahr-
heitsgemäß offen legt und die ihm bekannten Beweismittel angibt.
(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur 
unzureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranlagung aufgrund 
einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die 
Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der Verbands-
gemeinde Mansfelder Grund - Helbra binnen eines Monats schriftlich 
anzuzeigen.
(5) Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra ist berechtigt, 
an Ort und stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage ge-
machten Angaben den Tatsachen entsprechen.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer 
den Vorschriften des § 8 über die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er Änderungen 
der für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats 
der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra anzeigt oder die 
für die Erhebung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben 
nicht oder nur unzureichend macht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € 
geahndet werden.

§ 11 
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise, auf Antrag, gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuld-
ner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, kann sie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 12 
Datenverarbeitung
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenen Umlage-
schuldner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 
ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten nach §§ 9,10 Datenschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (DSG LSA) durch die Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund - Helbra zulässig.
(2) Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra darf die für die 
Veranlagung der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke 
nutzen und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen.

§ 13 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Helbra, den 03.05.2022

    

N. Born
Verbandsgemeindebürgermeister
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Vergabe Konzession Wasser – Helbra
Vorlage: HEL/BV/146/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbra beschließt, die Veröffentli-
chung des Auslaufens der Konzession Wasser gemeinsam mit der 
Verbandsgemeinde im Bundesanzeiger vorzunehmen und zu einer 
Interessenbekundung aufzurufen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zum Ab-
schluss eines Konzessionsvertrages für weitere 20 Jahre beginnend 
ab dem 01.01.2023 zu veranlassen, einschließlich der Verhandlung 
eines entsprechenden Konzessionsvertrages.
Der Abschluss des Konzessionsvertrags bedarf der Zustimmung durch 
den Gemeinderat.

Alternativfreiflächenprüfung zu Standorten für Photovoltaik-
freiflächenanlagen
Vorlage: HEL/MV/145/2022
Von der Mitteilung wurde Kenntnis genommen.

Antrag auf finanzielle Unterstützung Kegelverein
Vorlage: HEL/BV/148/2022
Der Gemeinderat beschließt, vorbehaltlich der Sicherung der Gesamt-
finanzierung, den Kegelverein zur Erneuerung der Kegelbahn mit bis 
zu 14.800,- € zu unterstützen.

Antrag auf finanzielle Unterstützung Boxclub
Vorlage: HEL/BV/149/2022
Die Beschlussvorlage wurde zurückgestellt.

Nichtöffentlicher Teil:
Grundstückskauf Flur 8, FS 253 (Gehweg Hauptstraße)
Vorlage: HEL/BV/143/2022
Der Gemeinderat Helbra beschließt auf Grundlage § 112 Kommu-
nalverfassungsgesetz das Grundstück Gemarkung Helbra, Flur 8, 
Flurstück 253 in Größe von 46 m² zu erwerben.

Grundstücksverkauf Fl. 4, FS 5/73 (Gewerbegebiet Hundertacker)
Vorlage: HEL/BV/144/2022
Der Gemeinderat Helbra beschließt das Grundstück der Gemarkung 
Helbra, Flur 4, Flurstück 5/73 zu verkaufen.

Personalangelegenheit - unbefristete Weiterbeschäftigung
Vorlage: HEL/BV/151/2022
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Haushaltssatzung der Gemeinde Helbra für das 
Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetztes des Landes 
Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Helbra in seiner Sitzung vom 01.03.2022 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im
1. im Ergebnishaushalt mit dem

2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 4.477.100
Gesamtbetrag der außerordentliche Er-
träge

0

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-
dungen

4.759.600

Gesamtbetrag der außerordentliche Auf-
wendungen

300

2. im Finanzhaushalt mit dem
2022

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit

4.099.500

Vorlage: BLA/MV/045/2022
Von der Mitteilung wurde Kenntnis genommen.

Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Blankenheim
Vorlage: BLA/BV/047/2022
Der Gemeinderat beschließt, die Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
Blankenheim vom 29.03.2010 aufzuheben.

Nichtöffentlicher Teil:
Gemarkung Blankenheim, Flur 8, FS 19/47 und 19/55
Vorlage: BLA/BV/046/2022
Der Gemeinderat Blankenheim beschließt, die Liegenschaften 
Gemarkung Blankenheim, Flur 8, Flurstück 19/47 in Größe von 
548 m² und Flurstück 19/55 in Größe von 629 m² zu veräußern.

Vergabeentscheidung Straßenbau „Edelgarten“ 2. BA
Vorlage: BLA/BV/048/2022
Der Gemeinderat beschließt, dem Bieter Nr. 1 den Auftrag für 
die Instandsetzung des Teilstraßenzuges „Edelgarten“ zweiter 
Bauabschnitt, zu erteilen.

Personalangelegenheit
Vorlage: BLA/BV/049/2022
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Aufhebung (Außerkraftsetzen) der Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten 
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
Blankenheim (Verwaltungskostensatzung) 
vom 29.03.2010
Aufgrund von §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA 
S. 100) hat der Gemeinderat der Gemeinde Blankenheim in seiner 
Sitzung am 11.04.2022 folgenden Beschluss zur Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Ge-
meinde Blankenheim (Verwaltungskostensatzung) gefasst:

Außerkraftsetzen
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wir-
kungskreis der Gemeinde Blankenheim (Verwaltungskostensatzung) 
vom 29.03.2010 nebst Kostentarif wird am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung außer Kraft gesetzt.

Blankenheim, 11.04.2022

     

Strobach
Bürgermeister

Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Gemeinderates Helbra aus der Sitzung vom 
26.04.2022
Öffentlicher Teil:
Entscheidung über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl 
am 06.02.2022
Vorlage: HEL/BV/147/2022
Der Gemeinderat beschließt über die nachfolgende Wahlprü-
fungsentscheidung:
1. Einwendungen gegen die Bürgermeisterwahl liegen nicht vor.
2. Die Bürgermeisterwahl am 06.02.2022 ist gültig.
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5. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende 
Verwaltungstätigkeit werden als übertragbar erklärt, so-
fern freies Zahlungsbudget gemäß § 19 KomHVO zur Ver-
fügung steht.

6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuwendungen vom Bund, 
Land oder sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansätze 
einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur 
Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.

7. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für 
Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen 
und innere Verrechnungen gelten als über- und außerplan-
mäßig genehmigt.

Helbra, den 17.05.2022

   

Alfred Böttge
Bürgermeister Helbra

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Helbra für das Haushaltsjahr 
2022 HEL/BV/127/2021
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit 
seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zur Einsichtnah-
me vom 13.06.2022 bis 23.06.2022 im Verwaltungsgebäude 
der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra, Zimmer 
320, SG Finanzen, während der eingeschränkten Öffnungszei-
ten oder nach telefonischer Terminvergabe öffentlich aus.
Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 KVG LSA erforder-
lichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbe-
hörde mit Schreiben vom 13.05.2022 unter dem Aktenzeichen 
15.12.10.021.022 erteilt worden.

Helbra, den 17.05.2022

    

Alfred Böttge
Bürgermeister Helbra

Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Gemeinderates Hergisdorf aus der Sitzung 
vom 27.04.2022
Öffentlicher Teil:
Übernahme Gebäudeversicherung
Vorlage: HER/BV/059/2022
Der Gemeinderat beschließt die Übernahme der Gebäudeversi-
cherung durch die Gemeinde Hergisdorf ab dem Jahr 2021 für 
die Objekte, welche von den ortsansässigen Vereinen genutzt 
werden.

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit

4.209.700

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit

538.100

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit

538.100

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit

0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit

323.900

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Auflösung von Liquiditätsreserven

0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Auflösung von Liquiditätsreserven

0

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. 340.000 € veran-
schlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
wird in 2022 auf 4.430.000 EUR festgesetzt.

§ 5 
Weitere Vorschriften

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1. Grundsteuer A 420 v.H.

- für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe
1.2. Grundsteuer B 470 v.H.

- für Grundstücke
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6 
Weitere Festsetzungen

Nach § 103 KVG LSA ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu 
erlassen, wenn

1. „(…) ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der 
Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann.“
Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 70.000 € festgesetzt.

2. „bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in 
einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Ge-
samtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Um-
fang geleistet werden müssen.
Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 
4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergeb-
nisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen für ein Produkt 
überschreiten.

3. „Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sol-
len“ sofern es sich nicht um geringfügige Investitionen (…) 
handelt.
Geringfügig i.S. des § 103 Abs. 3 Nr. 1 sind Investitionen 
bis zu einem Wert von 55.000 €.

4. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des 
§ 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
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Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 8 „Sondergebiet Photovoltaik“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu fas-
sen. Das Verfahren soll im Regelverfahren durchgeführt werden.
Das Planungsgebiet umfasst mehrere Teilbereiche, die folgende 
Flurstücke enthalten:
• Teilbereich B: Gemarkung Klostermansfeld, Flur 2, Flurstücke 

192, 198; Flur 5, Flurstücke 146/3, 145/3, 108/4, 2/1, 10, 89, 
87, 84 und 81

• Teilbereich C: Gemarkung Klostermansfeld, Flur 5, Flurstück 
96

• Teilbereich D: Gemarkung Klostermansfeld, Flur 6, Flurstücke 
15 (teilw.), 2/35 und 2/39

• Teilbereich E: Gemarkung Klostermansfeld, Flur 5, Flurstücke 
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/48, 6/2, 6/4, 6/3, 6/49, 6/5, 6/6, 6/9, 6/7, 
6/8, 113/5, 99/2, 98/2, 97/2, 100/2, 127/9, 5/6 und 4/26

Aufhebung Grundsatzbeschluss Übertragung RW-Kanal 
KLM/BV/073/2021
KLM/BV/128/2022
1. Der Gemeinderat beschließt den Beschluss vom 22.04.2021 

(KLM/BV/073/2021), hier die Übertragung des Anlagever-
mögens für den Bereich Oberflächenentwässerung auf den 
Abwasserzweckverband „Wipper Schlenze“ aufzuheben.

2. Die Verwaltung wird beauftragt Verhandlungen mit dem AZV 
„Wipper Schlenze“ über den Abkauf der Kanalbefahrungen 
zu führen.

Grundsatzbeschluss Übertragung RW-Kanal auf den AZV 
„Eisleben Süßer See“
KLM/BV/129/2022
Der Gemeinderat beschließt die Übertragung des Anlagever-
mögens für den Bereich Oberflächenentwässerung auf den 
Abwasserzweckverband „Eisleben Süßer See“. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen mit dem Ab-
wasserzweckverband zu treffen und den endverhandelten Ver-
trag zur Übertragung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorzulegen.

Nichtöffentlicher Teil:
Grundstücksangelegenheit
KLM/BV/122/2022
Veräußerung Liegenschaft Gemarkung Klostermansfeld

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der  
Sitzung des Gemeinderates Wimmelburg 
vom 07.04.2022
Öffentlicher Teil:
Vergabe Konzession Wasser
Vorlage: WIM/BV/051/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Wimmelburg beschließt die 
Veröffentlichung des Auslaufens der Konzession mit der MIDE-
WA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH 
gemeinsam mit der Verbandsgemeinde im Bundesanzeiger 
vorzunehmen und zu einer Interessenbekundung aufzurufen.
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Schritte zum 
Abschluss eines Konzessionsvertrages für weitere 20 Jahre be-
ginnend ab dem 01.01.2023 zu veranlassen, einschließlich der 
Verhandlung eines entsprechenden Konzessionsvertrages.
Der Abschluss des Konzessionsvertrags bedarf der Zustim-
mung durch den Gemeinderat.

Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
Wimmelburg

Beitrittsbeschluss zur Änderung des § 4 der Haushaltssat-
zung 2022
Vorlage: HER/BV/060/2022
Gemäß Antragstellung im Top 3 wurde die Beschlussvorlage von 
der Tagesordnung abgesetzt.

Nichtöffentlicher Teil:
Personalangelegenheit
Vorlage: HER/BV/058/2022
Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Bekanntgabe der Beschlüsse der  
Gemeinderatssitzung Klostermansfeld  
vom 03.05.2022
Öffentlicher Teil:
Abwägung zur Erhebung von Ausbaubeiträgen Beleuchtung 
Burgörner Weg
KLM/BV/119/2022
Der Gemeinderat Klostermansfeld beschließt im pflichtgemäßen 
Ermessen auf die Erhebung der zu verzichten. Als Kompensation 
werden die erzielten Einnahmen aus dem Verkauf Grabenstraße 
11 in voller Höhe im Haushalt belassen und nicht zur Deckung 
von außerplanmäßigen Ausgaben eingesetzt.

Erweiterung der Tempo 30-Zone im Bereich Grabenstraße/
Alter Graben/Quergasse um weitere Straßen
KLM/BV/123/2022
Der Gemeinderat beschließt, in Klostermansfeld die bestehende 
Temp-30-Zone im Bereich der Grabenstraße, Quergasse und Alter 
Graben um die Feldstraße, Jacobstraße, Karlstraße, Gartenstra-
ße und einen Teilbereich des Schulplatzes sowie den restlichen 
Bereich der Grabenstraße zu erweitern.

Einrichtung einer Tempo 30-Zone im Bereich Windmühlen-
breite und Bockmühlenstraße
KLM/BV/124/2022
Der Gemeinderat beschließt, in Klostermansfeld im Bereich der 
Windmühlenbreite und der Bockmühlenstraße in eine Tempo-
30-Zone einzurichten.

Vergabe Konzession Wasser
KLM/BV/121/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld beschließt die 
Veröffentlichung des Auslaufens der Konzession mit der MIDE-
WA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH 
gemeinsam mit der Verbandsgemeinde im Bundesanzeiger vor-
zunehmen und zu einer Interessenbekundung aufzurufen.
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Schritte zum 
Abschluss eines Konzessionsvertrages für weitere 20 Jahre be-
ginnend ab dem 01.01.2023 zu veranlassen einschließlich der 
Verhandlung eines entsprechenden Konzessionsvertrages.
Der Abschluss des Konzessionsvertrages bedarf der Zustimmung 
durch den Gemeinderat.

Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gemäß §13a Abs. 1 
BauGB zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Mischgebiet Altes Sägewerk“
KLM/BV/123/2022
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 7 „Altes Sägewerk“ gemäß § 13a BauGB zu fassen. 
Das Planungsgebiet umfasst einen Teil des Flurstücks 15 in der 
Flur 6 der Gemarkung Klostermansfeld mit einer Gesamtfläche 
von rund 6000 m².

Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gemäß §2 Abs. 1 
BauGB zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik“
KLM/BV/126/2022
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Berufsorientierungsveranstaltung –  
Vorstellung aktueller Berufe
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung zur Berufsorientie-
rung für Schüler/-innen mit ihren Eltern werden am 21.06.2022 
in Benndorf im Hof der Gewerke verschiedene Berufe von Un-
ternehmen unserer Region vorgestellt.
So kann man sich u.a. über die Berufe Fachinformatiker/-in und 
IT-Systemkaufmann/-frau informieren. Außerdem wird das Duale 
Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik vorgestellt.
Der Info-Abend ist für Besucher/-innen kostenfrei, eine Voran-
meldung ist nicht erforderlich.
Alle Interessierten Eltern und Schüler/-innen sind dazu vom 
Veranstalter, der BTH GmbH aus Eisleben, herzlich eingeladen. 
Rückfragen bitte unter 03475-926077, Herr Ernst. Weitere Infor-
mationen unter www.bth-bildung.de/berufsorientierung/

Termin:
21.06.2022, 18.00 Uhr, Benndorf, Hof der Gewerke, Chaus-
seestraße 30

Die Natur entdecken
Die Kinder aus dem Entdeckerland Ahlsdorf begrüßten den Frühling 
und freuen sich wieder in der Natur unterwegs zu sein.
Eine ganze Woche haben wir unserem näheren Umfeld gewidmet. Als 
erstes waren wir an unserem Insektenhotel, welches im letzten Jahr in 
Zusammenarbeit mit Herrn Schleicher und Herrn Oertel entstanden 
ist. Da haben wir entdeckt, dass sogar die ersten Bienen und Insekten 
eingezogen sind.
Am nächsten Tag sind wir im Wald unterwegs gewesen, um Stö-
cke und Laub für unsere neuen Hochbeete zu sammeln, welche uns 
von fleißigen Eltern geschenkt wurden. Als unsere Hochbeete mit 
Unterstützung der Gemeindearbeiter und vieler Kinderhände befüllt 
waren, gingen wir zum nahegelegenen Einkaufszentrum und kauften 
Möhren- und Radieschen-Samen. Vom Gemüsehändler Ingo Glade 
bekamen wir noch Salat-, Kräuter-, Tomaten-, und Kohlrabi-Pflanzen.

Am 4. Tag konnten dann die 
Hochbeete bepflanzt wer-
den. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle fleißigen 
Helfer.
Einen tollen Abschluss hatte 
die Woche mit einem Wald-
Tag. Getreu dem Jahresfor-
scherthema: „Die Welt unter 
unseren Füßen“, entdeckten 
die Kinder Schnecken und 
kleine Insekten.

Mit Unterstützung der Erziehe-
rinnen bauten wir ein schönes 
Tippi aus Holz, welches uns bei 
weiteren Ausflügen als Spiel-
platz dient.
Alle hatten viel Spaß.

Sitzungstermine des Verbandsgemeinderates  
der Verbandsgemeinde, der Gemeinderäte 
und Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden

• Verbandsgemeinde
Sitzung des Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschusses 
am 09.06.2022 um 18.30 Uhr
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 30.06.2022 um 18.30 
Uhr
Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Brand-
schutz am 07.07.2022 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Ahlsdorf
Sitzung des Gemeinderates am 13.06.2022 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Benndorf
Sitzung des Gemeinderates am 27.06.2022 um 18.00 Uhr

• Gemeinde Blankenheim
Sitzung des Gemeinderates am 13.06.2022 um 19.00 Uhr

• Gemeinde Bornstedt
Sitzung des Gemeinderates am 20.06.2022 um 19.00 Uhr

• Gemeinde Helbra
Sitzung des Gemeinderates am 21.06.2022 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Hergisdorf
Sitzung des Gemeinderates am 29.06.2022 um 18.00 Uhr

• Gemeinde Klostermansfeld
Sitzung des Gemeinderates am 16.06.2022 um 19.00 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten!

Sitzungsort und -zeit sowie die Tagesordnungen werden jeweils 
vor dem Sitzungstermin in den jeweiligen Bekanntmachungs-
kästen bekannt gemacht.
Alle aktuellen Sitzungstermine finden Sie auch unter:
www.verwaltungsamt-helbra.de -> Sitzungsdienst -> Bürger-
Infoportal

Vorlage: WIM/BV/053/2022
Der Gemeinderat beschließt, die Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Gemein-
de Wimmelburg vom 07.02.2002 aufzuheben.

Alternativfreiflächenprüfung zu Standorten für Photovol-
taikfreiflächenanlagen

Vorlage: WIM/MV/052/2022

Von der Mitteilungsvorlage wurde Kenntnis genommen.

Information zum Angebot Unser Grünes Glasfaser (UGG)

Vorlage: WIM/MV/054/2022

Von der Mitteilungsvorlage wurde Kenntnis genommen.

FD Zentrale Dienste und Finanzen
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Veranstaltungen Juni/Juli 2022

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltungsart Veranstalter Ansprechpartner/Tel.-Nr./E-Mail
12.06.22 11:00 - 16:00 Gelände 

Schmid-Schacht
Schacht für 
Besucher geöffnet

Förderverein Schmid 
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

19.06.22 10:00 - 15:00 Gelände 
Schmid-Schacht

Schacht für 
Besucher geöffnet

Förderverein Schmid 
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

24. bis 
26.06.22

Festgelände am 
„Rautenkranz“, 
Helbra

Blasmusikfest Blasmusikfestverein e. V. Peter Ahlborn
Tel.: 034772 82869 oder
134168 (Mo. - Fr. 9:00 bis 14:00)

25.06.22 10:00 - 16:00 Gelände 
Schmid-Schacht

Schacht für 
Besucher offen

Förderverein Schmid 
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

02.07.22 Gelände 
Schmid-Schacht

Bergmannstag Förderverein Schmid 
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

06.07.22 14:00 - 20:00 Bad Anna Weg 19a, 
Helbra

2. Tanztee mit 
Musik vom 
singenden Peter

Cafè und Bistro 
Bad Anna

034772 26776

10.07.22 Wettelrode Bergmannstag Förderverein Schmid 
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

Angaben ohne Gewähr!

Frühjahrssemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e. V.

in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel.: 03475 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Hettstedt, Flachbau hinter dem REWE Lindenweg 1-2
Tel.: 03476 812310 06333 Hettstedt
in der Region Sangerhausen Karl-Liebknecht-Straße 31
Tel.: 03464 572407 06526 Sangerhausen
Voranmeldungen notwendig, damit Sie nicht umsonst zu uns kommen!
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-sgh.de.
Änderungen vorbehalten!

Monat: Juni 2022

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Kultur:
20216 Malen für die Seele ab 08.06.2022 – 18:30 Uhr Hettstedt
20205 Mit Pflanzen färben, wie geht das? am 10.06.2022 – 13:00 Uhr Hettstedt
20303 Keramikkurs - kreativ entspannen ab 13.06.2022 – 17:00 Uhr Eisleben
22406 Schwarz-weiß Fotos in Farbe verwandeln ab 14.06.2022 – 13:00 Uhr Hettstedt
20606 Straußbinden am 14.06.2022 – 17:00 Uhr Röblingen am See
20211 Drucktechniken - einfach und effektvoll am 15.06.2022 – 13:00 Uhr Hettstedt
20304 Papier selbst schöpfen am 18.06.2022 – 15:00 Uhr Hettstedt
22407 Schwarz-weiß Fotos in Farbe verwandeln ab 28.06.2022 – 13:00 Uhr Eisleben
Gesundheit:
30902 Deuten der Körpersprache Lügen leichter erkennen am 08.06.2022 – 18:00 Uhr Mansfeld
30614 Fantasiereise am 10.06.2022 – 16:30 Uhr Hettstedt
30612 Entspannende Atemtechniken in Ruhe und Bewegung am 10.06.2022 – 18:00 Uhr Hettstedt
30620 ZENbo Balance ab 13.06.2022 – 17:15 Uhr Sangerhausen
30920 Zur Ruhe Kommen - Meditation ab 13.06.2022 – 19:00 Uhr Sangerhausen
Sprachen:
41220 Englisch B1/4 ab 04.04.2022 – 17:00 Uhr Einstieg möglich Eisleben
46110 Norwegisch für Einsteiger ab 04.04.2022 – 18:45 Uhr Einstieg möglich Eisleben
43511 Spanisch für den Urlaub A1/7 ab 07.06.2022 – 18:30 Uhr Einstieg möglich Sangerhausen
Computer:
52405 Computerclub Montags – 08:45 Uhr Eisleben
53532 moodle - Aufgabenerstellung ab 13.06.2022 – 18:00 Uhr Online
53512 Einstieg in Verwaltung von moodle ab 20.06.2022 – 15:00 Uhr Online
53522 Einstieg moodle für Dozenten ab 20.06.2022 – 18:00 Uhr Online
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FD Bau- und Ordnungsverwaltung

Mischlingshund sucht neues Zuhause

Der Rüde wurde am 21.02.2022 
in Klostermansfeld in der Bahn-
hofstraße gefunden.
Leider ist dieser nicht gechippt.
Bis heute meldete sich kein 
Eigentümer im Ordnungsamt, 
aus diesem Grund möchten wir 
den Rüden weiter vermitteln.
Wer Interesse hat, soll sich bit-
te an das Ordnungsamt Helbra 
unter der Tel.-Nr. 034772 50-
153 wenden.

Termine zur Gewässerschau  
des UHV „Helme“
Der UHV Helme lädt zur Gewässerschau für die Gemeinden 
Blankenheim, Wimmelburg und Bornstedt ein.

Schaubezirk 3: 20.06.2022
Treffpunkt: 9:00 Uhr, Parkplatz Friedhof, Riestedt
für den Bereich Sangerhausen, Lengefeld, Wettelrode, Grillen-
berg, Pölsfeld, Obersdorf, Riestedt, Emseloh, Gonna, Annaro-
de, Blankenheim, Wimmelburg

Schaubezirk 6/1: 29.06.2022
Treffpunkt: 9:00 Uhr, Gemeinde Osterhausen

ehemaliges Gemeindebüro, Osterhau-
sen

für den Bereich Bischofrode, Schmalzerode, Osterhausen/Sit-
tichenbach, Rothenschirmbach, Bornstedt, Hornburg, Farn-
städt, Mittelhausen, Einsdorf, Wolferstedt, Winkel, Gatterstädt

Geschäftsstelle:
Unterhaltungsverband Helme OT Riethnordhausen
Alter Stadtweg 206
06528 Wallhausen
Tel-Nr.: 034656-20059
Fax: 034656-31968
E-Mail: uhv-helme@t-online.de

Wir gratulieren
Die Gemeinde Ahlsdorf gratuliert  

im Monat Juni den Senioren

Herr Hans-Joachim Bonk zum 80. Geburtstag
Frau Regina Hesse zum 80. Geburtstag

Die Gemeinde Benndorf gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Herr Karl-Heinz Heise zum 70. Geburtstag
Frau Angelika Bartel zum 70. Geburtstag
Frau Angela Heine zum 70. Geburtstag
Frau Barbara Freitag zum 70. Geburtstag
Herr Helmut Kurbjuhn zum 70. Geburtstag
Frau Christine Mattheuer zum 70. Geburtstag
Herr Klaus Dieter Beck zum 70. Geburtstag

Für die Online-Kurse benötigen Sie einen eigenen Laptop 
mit einem Internetzugang und die Lernplattform Moodle.
Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bil-
dungsangebote!
Keinen passenden Kurs gefunden? Machen Sie uns Vor-
schläge, welche Kurse Sie interessieren! Rufen Sie uns 
einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail oder ein Fax!

Kinderförderverein zu Gast  
beim DAV Sangerhausen

Endlich war es so weit! Nach über zweijähriger Pause des Ver-
einslebens, konnten die Kinder und Eltern des Blankenheimer 
Kinderfördervereins wieder einen gemeinsamen Ausflug un-
ternehmen. Die Gruppe stärken, die Kinder zum aktiven Mit-
einander motivieren und über seine eigenen Grenzen hinaus-
wachsen, wo kann man das besser als am Kletterfelsen des 
DAV Sektion Südharz in Sangerhausen. Schnell wurde mit den 
Vereinsmitgliedern des Alpenvereins ein Termin vereinbart und 
am 13.05.2022 machten sich über 35 Mitglieder des Kinderför-
dervereins auf nach Sangerhausen. Dort wurden sie von einem 
vielköpfigen Team des Alpenvereins mit Equipment ausgestat-
tet, in das Klettern am Felsen eingewiesen und zu persönlichen 
Höchstleistungen animiert. Michael Axt, von allen Micha ge-
nannt, gab im Rahmen seiner Tätigkeit als Jugendleiter beim 
DAV den Kindern wertvolle Tipps beim Klettern und nutze die 
Gelegenheit die Kinder auch zum wöchentlichen Training Frei-
tag ab 17.00 Uhr an den Felsen einzuladen. Neben der sportli-
chen Betätigung, kam das Spielen an diesem Abend natürlich 
auch nicht zu kurz. Die Kinder versuchten sich am Kletterwand-
Twister-Spiel, nutzen das weitläufige Gelände zum Kicken und 
schaukelten an der Riesenschaukel des Felsens.

Sport und Spiel macht hung-
rig! Dank der engagierten El-
tern des Kinderfördervereins 
Blankenheim e. V. brannte 
der Grill und es gab mehrere 
leckere Salate und Getränke. 
Wieder gestärkt, glücklich und 
um einige Erfahrungen berei-
chert, verabschiedeten sich 
die Kinder und Eltern aus Blan-
kenheim am späten Abend 
vom Team des DAV. Gerne be-
suchen sie den Kletterfelsen in 
Sangerhausen wieder.

Regine Zwanzig

Foto: Herr Skala
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Frau Elfriede Erfurth zum 80. Geburtstag
Frau Gerda Lucas zum 90. Geburtstag
Frau Anita Balliet zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Wimmelburg  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Herr Manfred Reiche zum 70. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche  
gehen an die Eheleute

Sigrid und Thomas Kellner aus Helbra,
Marion und Klaus Vogler aus Helbra

und
Roswitha und Klaus-Dieter Kaczmarek aus Klostermansfeld,
welche im Juni das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern.

Ebenfalls herzliche Glückwünsche gehen an die Eheleute
Carin und Peter Koch aus Helbra,

Ingrid und Erich Kola aus Klostermansfeld
und

Rita und Dieter Holzhauer aus Wimmelburg,
welche im Juni das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern.

13. Klaus-Podwitz-Gedenkturnier
Nach zweijähriger Corona-Zwangspause war es wieder so weit, 
der Faustball rollte wieder in Benndorf.
Und so war allen anzumerken, dass man sehnsüchtig darauf 
gewartet hatte, sich wieder im Spiel miteinander und gegenei-
nander zu messen.
Gastgeber Benndorf, der im letzten Jahr 100-jähriges Jubilä-
um hatte, und die Familie Podwitz haben gemeinsam an der 
Vorbereitung und Durchführung gearbeitet und somit für eine 
gelungene Veranstaltung gesorgt.

Altbürgermeister Mario Zanirato, der nach fast 22-jähhriger er-
folgreicher Amtszeit nun seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, 
ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, das Turnier zu 
eröffnen und begrüßte die 6 Mannschaften, die um den von der 
Familie Podwitz gestifteten Pokal spielten. Auch Familienober-
haupt Olaf Podwitz begrüßte alle Teilnehmer und verwies noch 

Frau Brigitte Hirschberg zum 70. Geburtstag
Frau Ingrid Lehmann zum 80. Geburtstag
Herr Günter Schwan zum 80. Geburtstag
Herr Manfred Kühn zum 80. Geburtstag
Frau Helene Nawrocki zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Blankenheim  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Herr Hartmut Rösler zum 70. Geburtstag
Herr Uwe Dietrich zum 70. Geburtstag
Herr Harald Kautz zum 75. Geburtstag
Herr Hartmut Geißler zum 75. Geburtstag
Herr Frank Kautz zum 75. Geburtstag
Herr Achim Fiebrig zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Bornstedt  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Frau Christel Hartmann zum 75. Geburtstag
Herr Lothar Gutwasser zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Helbra  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Herr Helmut Schuhmann zum 70. Geburtstag
Frau Marlene Kleiner zum 70. Geburtstag
Frau Tamara Meichsner zum 70. Geburtstag
Frau Marion Kurch zum 70. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Wiedmer zum 70. Geburtstag
Frau Herta Quambusch zum 75. Geburtstag
Frau Hanne-Lore Ankert zum 75. Geburtstag
Frau Renate Hofmann zum 75. Geburtstag
Herr Klaus Vogler zum 80. Geburtstag
Frau Johanna Berger zum 80. Geburtstag
Frau Brigitte Knobloch zum 85. Geburtstag
Frau Rita Steinmüller zum 85. Geburtstag

Die Gemeinde Hergisdorf  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Frau Erika Viol zum 70. Geburtstag
Frau Ute Müller zum 70. Geburtstag
Herr Manfred Müller zum 70. Geburtstag
Herr Ulrich Pfau zum 70. Geburtstag
Herr Karl-Heinz Pelka zum 70. Geburtstag
Herr Jörg-Hilmar Bär zum 70. Geburtstag
Frau Birgit Bär zum 70. Geburtstag
Frau Margit Dietrich zum 70. Geburtstag
Herr Hartmut Müller zum 75. Geburtstag
Frau Rita Heise zum 75. Geburtstag
Herr Harry Rosenbaum zum 75. Geburtstag
Frau Johanna Krege zum 80. Geburtstag
Frau Doris Schauer zum 85. Geburtstag
Frau Margret Kenter zum 85. Geburtstag
Herr Ewald Hesse zum 85. Geburtstag
Herr Hans Müller zum 85. Geburtstag
Frau Gertrud Becker zum 95. Geburtstag

Die Gemeinde Klostermansfeld  
gratuliert im Monat Juni den Senioren

Herr Jürgen Horlbog zum 70. Geburtstag
Frau Hannelore Arlt zum 75. Geburtstag
Herr Gerhard Stepan zum 75. Geburtstag
Frau Siglinde Uhlemann zum 75. Geburtstag
Frau Annelies Cichutek zum 80. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Hanisch zum 80. Geburtstag
Frau Christa Laube zum 80. Geburtstag
Frau Rita Krösel zum 80. Geburtstag
Herr Manfred Hasselbach zum 80. Geburtstag
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Am Donnerstag, dem 05.05.2022, beehrte uns der Hallesche FC 
zu einem besonderen Anlass auf unserer Sportanlage in Hergis-
dorf. Eine Delegation von top-ausgebildeten Jugendtrainern hielt 
eine zweistündige Trainingseinheit auf unserem Sportplatz ab. 
Die zwei glücklichen Juniorenmannschaften, von denen es in 
der Jugendspielgemeinschaft Mansfelder Grund (SV Germania 
Hergisdorf und SV Wacker Helbra) ganze neun Mannschaften gibt, 
waren unsere beiden D-Junioren-Teams. Während der schweiß-
treibenden Einheit bei perfekten äußerlichen Bedingungen wurde 
der Fokus auf die spielerische und psychische Entwicklung der 
Spielerinnen und Spieler gelegt. Mit verschiedensten Übungen 
wurden unsere Kids mit Spaß am Spiel gefordert; meisterten die-
se Herausforderungen aber mit Bravour. Musikalisch umrandet, 
wurde das Event vom seitens des HFC mitgeführten DJ-Pult. 
Viele neue Erkenntnisse wurden gesammelt, Erfahrungen aus-
getauscht und viel miteinander gelacht.

Abseits des Trainings sorgte ein weiteres Highlight für lächelnde 
Gesichter. Unsere zweite D-Juniorenmannschaft hatte doppelten 
Grund zur Freude. Einerseits das Training mit den HFC-Coaches 
und andererseits die bereits angesprochenen Geschenke! Die 
Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG mit Sitz in der Lutherstadt 
Eisleben sponserte unseren Kindern einen kompletten Satz neuer 
Trainingsanzüge im schicken, sportlichen Design! Wir sind un-
fassbar dankbar für diese außerordentlich großzügige, vierstellige 
Spende! Eine Unterstützung in dieser Höhe nehmen wir keinesfalls 
als selbstverständlich hin. In diesem Sinne kann der SV Germania 
Hergisdorf nur ein ganz großes DANKESCHÖN aussprechen!

Standortleiter der Firma, Tho-
mas Vorwerk, war zu diesem An-
lass „auf dem Kulch“ in Hergis-
dorf, um den Kindern ihre neuen 
Trainingsanzüge zu überreichen. 
Die Freude war grenzenlos. Zu-
mal Herr Vorwerk außerdem 
zusicherte, dass er sehr ange-
tan von der jahrelangen Nach-
wuchsarbeit in unserem Verein 
ist und uns zukünftig auch wei-
ter unterstützen möchte. Die 
Zukunft gehört nun mal den 

einmal auf die Verdienste seines viel zu früh verstorbenen Vaters 
für die Entwicklung des Faustballs in Benndorf.
Bei herrlichem Wetter begannen pünktlich um 12.00 Uhr die 
Spiele, in denen in zwei Staffeln in einer Hin- und Rückrunde 
gespielt wurde. Traditionsgemäß ließ es sich die Fam. Podwitz 
auch in diesem Jahr nicht nehmen, mit einer eigenen Mannschaft 
anzutreten, in der sich gleich drei Generationen vereinten. Neu 
war auch, dass Benndorf und Eisleben als Spielgemeinschaft 
antraten. Titelverteidiger SV Groitzsch und die Spielgemeinschaft 
Eisleben/Benndorf gewannen dann erwartungsgemäß ihre Grup-
penspiele und trafen im Spiel um Platz 1 aufeinander, in dem die 
SV Groitzsch einmal mehr dominierte und dem Gastgeber eine 
deutliche Niederlage zufügte.

Zur Siegerehrung war es dann Neubürgermeister Jentsch, der 
Fam. Podwitz würdigte und auch darauf verwies, dass Benndorf 
in diesem Jahr sein 900-jähriges Jubiläum begeht, allerdings ein 
Jahr verspätet infolge coronabedingter Absagen im letzten Jahr.
In Benndorf wurde wieder Faustball gespielt und jeder, der die 
Situation in Benndorf kennt hofft, dass das auch in den nächsten 
Jahren so sein wird, um die 100-jährige Tradition fortzusetzen 
und mit sportlichem Leben zu erfüllen. Das Turnier hat gezeigt, 
dass die Bereitschaft und die Voraussetzungen in Benndorf ge-
geben sind, aber es fehlt an Nachwuchs, um optimistisch in die 
Zukunft schauen zu können. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich 
zuletzt, aber es braucht schon viel Optimismus, um die Hoffnung 
am Leben zu erhalten.
Die Faustballer sagen Danke, der Familie Podwitz, die nicht nur 
den Wanderpokal, sondern auch die Präsente für die Platzierten 
zur Verfügung stellte. Herrn Mario Zanirato, unserem Bürgermeis-
ter, Matthias Jentsch, der BWB Benndorf, den Faustballerfrauen 
für den leckeren Kuchen, Thomas am Grill, Betty und Angela 
im Verkauf und allen anderen, die zum Gelingen des Turniers 
beigetragen haben.

Endstand
1. SV Groitzsch
2. Spielgemeinschaft Eisleben/Benndorf
3. SCE Gliesmarode
4. Turbine Potsdam
5. SG Naunhof
6. Team Podwitz

R. Lienow

Neue Gewänder bei HFC-Spektakel
Was gibt es Schöneres als an einem sonnigen Nachmittag eine 
Runde mit seinem Freunden zu kicken und dabei von professionel-
len Trainern des Halleschen Fußballclubs (HFC) sowohl körperlich 
als auch geistig gefördert zu werden? Richtig: Geschenke! Fotos: Nico Schlotter
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Auch ihr Bruder Jonas konnte seinen Wettkampf in der Kinder-
klasse 8-11a mit einem ersten Rang erfolgreich beenden. Leider 
wurden hier keine Gerätfinals geturnt. Besonders seine Übung 
am Pauschenpferd wäre es wert gewesen. Viel Erfolg den Beiden 
auch weiterhin.
Die Trainingszeiten für Gerätturnen sind zzt. immer montags und 
mittwochs von 17.00 bis 18.30 Uhr im Sportraum in der Hergis-
dorfer Hermann-Günther-Str. 33a.
Außer dem Gerätturnen bietet der Verein Kraft & Fitness, Be-
wAuKo (Bewegung Ausdauer Koordination), eine Mischung aus 
Aerobic, Gymnastik, Yoga und weiteren Bewegungsvarianten, 
an. Auch einen, vom Deutschen Turnerbund zertifizierten, Kin-
derturnclub können wir vorweisen.
Weiterer Freizeitsport ist möglich. Für die Durchführung aller 
Angebote sorgen sechs lizenzierte und weitere Übungsleiter.
Kontakt-E-Mail-Adresse: Yazzy1985@t-online.de

Evangelische Kirchengemeinde – St. Martin, Ahlsdorf

Gottesdienste:
Sonntag, 19.06., um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde – St. Wigbert, Kreisfeld

Gottesdienste:
Die Gottesdienste der Kreisfelder Gemeinde finden während 
der Sommermonate gemeinsam mit den Ahlsdorfern in der 
Ahlsdorfer Kirche statt.

Evangelische Kirchengemeinde – St. Cyriacus, Wim-
melburg

Gottesdienste:
Sonntag, 03.07., um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde – St. Katharina, 
Benndorf

Gottesdienste:
Sonntag, 17.07., um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde – St. Stephanus, 
Helbra

Samstag 30. Juli 2022, 17.00 Konzert
Unter dem Motto „König und König – Orgel und Orchester“ ver-
suchen sich als Vermittler das Mitteldeutsche Kammerorches-
ter und KMD Thomas Ennenbach an der Orgel.
Es erklingt Musik von Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi, Karl 
Jenkins und dem kanadischen Komponisten Denis Bedard.

Evangelische Kirchengemeinde -  
St. Pankratius, Bornstedt

Sonntag, 26. Juni
09.30 Uhr Gottesdienst

Für mehr Informationen und Kontakt zur Kirchengemeinde 
Bornstedt wenden Sie sich gern an:
Pfarrerin Sabine Weigel
Tel.: 0157 87010435
Mail: sabine.weigel@kk-e-s.de
www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/bornstedt

Kindern und wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit! 
Aus diesem Grund sind wir auch stetig auf der Suche nach Inte-
ressierten, die den Spaß am Fußball und ein familiäres Umfeld 
suchen! Gerade junge Mädchen finden in unserem Verein die 
einzigartige Möglichkeit und die Perspektive im Frauenfußball 
richtig durchzustarten! Also meldet euch sehr gerne bei uns! Mehr 
Informationen findet ihr auf unserer Facebookseite.
Rundum kann man also von einem mehr als gelungenen Event 
sprechen. Wir danken sowohl dem Halleschen FC als auch Herrn 
Vorwerk, stellvertretend für die Firma Heinrich Schmid, für den 
Besuch! Bis bald!

Eure Germania aus Hergisdorf

Gerätturnen: TuS Hergisdorf erfolgreich bei 
Kreismeisterschaften
Am 30.04. fanden die Kreismeisterschaften des LK Mansfeld-
Südharz im Gerätturnen statt, für die Mädchen in der Hettstedter 
Drushba-Halle, für die Jungen in Mansfeld in der Turnhalle am 
Pochwerk. Es wurde nur in den Kinderklassen geturnt.
Über 70 Teilnehmer ermittelten die besten Turnerinnen und Turner 
in ihren Leistungsklassen. Für den TuS 1891 Hergisdorf waren 
Lara Frind und ihr Bruder Jonas erfolgreich. Lara startete in der 
Leistungsklasse P3 und turnte die beste Übung im Gerätfinale 
am Boden und erhielt somit die Goldmedaille. Im Gerätfinale 
am Stufenreck war sie mit dem zweiten Platz ebenfalls sehr er-
folgreich. Zudem erturnte sie sich einen hervorragenden vierten 
Platz im Mehrkampf.
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Treffen der Kinder und der Jugend sind in den aktuellen Ver-
meldungen ersichtlich.
Termine:
So., 05.06., Pfingstsonntag
10.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld
Mo., 06.06., Pfingstmontag
10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Helbra
Di., 07.06.
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Hettstedt
So., 12.06.
10.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
Di., 14.06.
09.00 Uhr Wortgottesfeier in Hettstedt
Do., 16.06., Fronleichnam
17.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra

mit eucharistischem Segen (ohne Prozession) 
auf dem Parkplatz hinter der Kirche (Bitte Sitz-
gelegenheiten mitbringen)
anschließend Begegnung auf dem Festplatz 
mit Essen und Trinken

So., 19.06.
10.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld
Di., 21.06.
09.00 Uhr Wortgottesfeier in Hettstedt
Mi., 22.06.
19.00 Uhr Themenabend „Missbrauch in der Kirche“ 

(hierfür bitte anmelden, damit wir größenmäßig 
planen können Listen liegen in der Kirche aus 
oder im Pfarrbüro melden)

Fr., 24.06.
15.00 Uhr Sommerfest der kath. Kita in Helbra
Sa., 25.06.
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Hettstedt
24. - 25.06. Frauenfest in Helfta (Aushang)
24. - 26.06. Blasmusikfest in Helbra
So., 26.06.
09.00 Uhr Konzert der Jugendkapelle Elchingen in St. 

Barbara Kirche Helbra
10.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
27.06. - 08.07. Ausstellung „Echt Klasse“ im Gemeindesaal 

in Klostermansfeld
Eine Ausstellung nicht nur für Kinder – weiter 
Infos erfolgen noch.

Di. 28.06.
09.00 Uhr Wortgottesfeier in Hettstedt
Mi. 29.06.
18.00 Uhr Hll. Apostel Petrus und Paulus – Eucharistiefei-

er in Klostermansfeld
Beachten Sie bitte unsere aktuellen Infos in unseren Aushän-
gen an den Kirchen und auf unserer Homepage. Bei Fragen 
erreichen Sie uns auch über das Pfarrbüro.
Sie können gern über das Pfarrbüro oder direkt beim Pfarrer 
einen Termin zur Beichte oder einem persönlichem Gespräch 
mit Pfr. Bahrke oder Pfr. Vogler vereinbaren.
Kontakte:

Pfarrbüro: Pestalozzistr. 6, 06311 Helbra
Tel.: 034772 83414;
hettstedt.st-georg@bistum-mangdeburg.de
Pfarrer Jörg Bahrke, 
Tel.: 03464 5448370
joerg.bahrke@bistum-magdeburg.de
Pfarrer Marco Vogler: 
Tel.: 017661215688
marco.vogler@bistum-magdeburg.de

Gemeindereferentin: Angela Degenhardt
Tel.: 03464 2609259 oder 
01795023984
angela.degenhardt@bistum-magdeburg.de

Gemeindeassistent: Tim Wenzel
Tel.: 01783317605
tim.wenzel@bistum-magdeburg.de

Evangelische Kirchengemeinde -  
St. Marien, Klostermansfeld
Abendandacht
Jeden Mittwoch um 18:00 Uhr findet eine Abendandacht mit 
Frau Johanna Dreißig und Pfarrer Hans- Dieter Schubert statt.

Abendbesinnung
Freitag den 01.07.2022 und
Freitag den 05.08.2022 um 19:00 Uhr findet eine Abendbesin-
nung mit Frau Johanna Dreißig und Pfarrer Markus Blume statt.

Gottesdienste
Samstag, 25.06.2022, um 14.00 Uhr Taufgottesdient
Sonntag, 03.07.2022, um 10.00 Uhr
Wozu wir Sie recht herzlich einladen!
Weitere Informationen und eventuelle Änderungen finden Sie 
im Schaukasten der Kirchengemeinde.
Die ev. Kirchengemeinde Klostermansfeld gehört zum 
Pfarrbereich Mansfeld.
Vertretungspfarrer Pfarrer Marcus Blume ist unter der Ruf-Nr. 
034651 455443 zu erreichen.

Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung und des Gemein-
debüros Klostermansfeld, Kirchstr. 3, Frau Römer,
Sprechzeiten: jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Tel.: 034772 25250, Tel.: 034772 839385 Fax: 034772 21858

Hinweis!
Die Ruhezeit der Sterbejahrgänge 2002, Erd- und Urnen-
bestattungen, sind 2022 abgelaufen. Die Nutzungsberech-
tigten melden sich bitte in der Friedhofsverwaltung um den wei-
teren Verfahrensweg abzuklären. Das Entfernen und Einebnen 
der Grabstellen durch die Nutzungsberechtigten ist lt. Fried-
hofssatzung nicht gestattet. Jegliche Veränderungen an den 
Grabstätten sind bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen 
und entsprechend der Gebührensatzung gebührenpflichtig.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass lt. neuer Friedhofssat-
zung dass vollständige Abdecken der Grabanlagen (Steinplat-
te) für alle Grabarten nicht mehr gestattet ist. Ein Drittel der 
Grabanlage ist für Bepflanzungen frei zu halten. Die Steinmetz-
betriebe sind darüber informiert.

Kath. Pfarrei - St. Georg, Hettstedt

Gottesdienste
Dienstag 09.00 Uhr Gottesdienst in Hettstedt, 

St. Josef,
Freitag 08.30 Uhr Wortgottesfeier in Helbra
Samstag 18.00 Uhr Gottesdienst in Hettstedt

 (monatlich)
Sonntag 10.00 Uhr Gottesdienst in Helbra 

oder Klostermansfeld
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1908 10.12.1908: Auf dem Zirkelschacht wird von jetzt ab die 
Förderung nach der 5. Sohle eingebaut und sind die Vor-
bereitungen soweit fertig gestellt, dass die Abnahme 
durch die Bergpolizeibehörde bereits am Sonntagabend 
stattfinden soll. Die regelrechte Förderung kann ev. am 
Montag früh wieder aufgenommen werden. Auch soll eine 
stärkere Belegung dann in nächster Zeit wieder erfolgen.

1908 12.12.1908: Die Mansfelder Kuxe. Die Reservefonds für 
die Mansfelder Kuxe, über die im Stadtverordnetenkol-
legium beraten wurde, bilden ein ganz ansehnliches Ver-
mögensobjekt unserer Stadt. (Leipzig) Was zunächst den 
„Reservefonds I“ betrifft, so erfolgte seine Begründung 
schon vor reichlich 25 Jahren. Damals wurden die Rückla-
gen der Kuxerträge einem „Rathausbaufonds“ zugeführt, 
der jedoch im Jahre 1887 in einen „Reservefonds der 
Mansfelder Kuxe“ umgewandelt wurde. Von den Ku-
xerträgen wurden bis zum Jahre 1901 20 Proz. Diesem 
Fonds zugeführt. Von da ab wurde ein „Reservefonds 
II“ gebildet, dem die Kuxerträge zuflossen, während der 
Fonds I nur noch durch die Zinsen wuchs. Letzterer ist 
Stammvermögen, kann also in seinem Bestand nicht an-
gegriffen werden, dagegen ist Fonds II freies Vermögen. 
Bei Beginn des Jahres 1908 bezifferte sich der Bestand 
des Reservefonds I auf 2.010.855 Mk., der des Reserve-
fonds II auf 502.826 Mk. Beide Fonds haben also einen 
Gesamtbestand von reichlich 2 ½ Millionen Mark.

1908 18.12.1908: Mansfeld (Bahnhof). Vom 1. Januar d. J. ab 
werden bekanntlich auf der Staatsbahnstrecke Güs-
ten – Mansfeld nach einem noch bekannt zu gebenden 
Fahrplan die ersten elektrischen Eisenbahntriebwagen 
verkehren. Dieselben bestehen aus zwei kurzgekuppel-
ten zweiachsigen Einzelwagen. Ihre Stirnwände sind an 
den einander zugekehrten Kurzkuppelenden mit Türen 
versehen, wodurch der gefahrlose Übergang von einem 
Wagen zum anderen ermöglicht wird. Jeder Doppelwa-
gen besitzt eine Gesamtlänge von 25 Metern und führt 
Abteile 3. und 4. Klasse. Im Abteil 4. Klasse sind Klappsit-
ze angebracht. An den beiden Wagen befindet sich je ein 
Führerstand. Die Beleuchtung erfolgt durch je 10 elektri-
sche 25-kerzige Glühlampen. Als Heizung ist Luftheizung 
mit Preßsteinkohlenfeuerung gewählt. Die beiden Mittel-
achsen der Wagen werden durch je einen 50 PS – Elek-
tromotor getrieben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
beträgt 75 Kilometer pro Stunde. Die Ladung des Elek-
tromotors erfolgt für die Hin- und Rückfahrt in Güsten. 
Anstelle der Dampfpfeifen sind als weithin hörbare Sig-
nale elektrische Hupen eingeführt. Die Betriebssicherheit 
ist in denkbar vollkommenster Weise gewährleistet. Bei 
gleichzeitiger Anwendung der Luftdruckbremse und der 
elektrischen Bremse kann ein in voller Fahrt befindlicher 
Doppelwagen schon auf eine Entfernung von 80 – 100 
Metern zum Halten gebracht werden. Außer der Strecke 
Mansfeld – Güsten – Barby werden auch die Strecken 
Güsten – Staßfurt und Aschersleben – Güsten elektri-
schen Triebwagenverkehr erhalten.

1908 22.12.1908: Benndorf. Zum Bau der Wippertalbahn. Die 
hiesigen Gemeindevertreter lehnten in ihrer letzten Sit-
zung den Antrag des Kreisausschusses resp. des Aus-
schusses zum Bau der Wippertalbahn, wegen unentgelt-
licher Hergabe des Grund und Bodens für diese Bahn 
mit der Begründung ab, dass die Bahn der Gemeinde 
Benndorf keinen Vorteil gewähre.

1908 23.12.1908: Wippertalbahn. Der vorgestrige Kreistag des 
Mansfelder Seekreises beschäftigte sich zum Schluss 
mit dem Wippertalbahnprojekt. Die Gesellschaft für den 
Bau einer Kleinbahn von Eisleben über Helbra – Mansfeld 
– Wippra nach Dankerode hatte beantragt, der Kreistag 
wolle beschließen: a) der Gesellschaft für den Bau einer 
Kleinbahn von Eisleben – Helbra – Mansfeld – Wippra 
nach Dankerode den zum Bau der Eisenbahn innerhalb 
des Mansfelder Seekreises erforderlichen Grund und

Kath. Kita St. Elisabeth Am Brückberg 1
06311 Helbra
Tel.: 034772 29219

Katholische Pfarrei - St. Gertrud, Eisleben

Eisleben:
sonntags 10:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche
werktags Siehe Aushang!
mittwochs 09:45 Uhr Gebetskreis
donnerstags 14:30 Uhr Gesprächskreis und Kaffee
Donnerstag, 09.06.19:30 Uhr Kolpingabend
Sonntag, 19.06. 10:00 Uhr Klosterkirche: Hl. Messe mit 

Prozession
Mittwoch, 22.06. 19:00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Mittwoch, 29.06. 17:30 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Freitag, 08.07. 15:30 Uhr Zuckertütenfest unserer Kin-

dertagesstätte
Sonntag, 10.07. 14:00 Uhr Hl. Messe zum Gemeindefest, 

anschl. Kaffee und Kuchen, 
Programm und Grillen

Hergisdorf:
sonntags 08:30 Uhr Hl. Messe

Klosterkirche Helfta:
sonn- und feiertags 08:30 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 
16.06., 30.06. 20:00 Uhr Bibelkreis
Mittwoch, 22.06. 09:00 Uhr Hl. Messe der Pfarrei

Weitere Veranstaltungen:
Freitag, 10.06., 
08.07.

10:00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim 
Heilig-Geist-Stift

Freitag, 24.06. 10:00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim St. 
Mechthild

Samstag, 09.07. 10:00 Uhr Osterhausen: Ökumenischer 
Gottesdienst zur 1.250-Jahr-
Feier

Bitte Änderungen und Aushänge beachten!

-> unter: www.sanktgertrud.net

900 Jahre Benndorf 1121 – 2021

Ein Blick in die Ortsgeschichte – Teil 15

1908 25.11.1908: Benndorf. Nach Mitteilungen des Landrat-
samtes zu Eisleben sind dem Kriegerverein Benndorf 
von Sr. Majestät dem Kaiser aus Anlass des 25-jährigen 
Bestehens des Vereins Fahnenbänder nebst einem mit 
dem Preußischen Wappen versehenen Fahnennagel 
verliehen worden. Dieselben werden dem Verein am  
3. Weihnachtsfeiertage in feierlicher Weise durch den 
Verbandsvorsitzenden Gymnasial-Oberlehrer Haupt-
mann d. L. Jäger überreicht werden.

1908 02.12.1908: Das gewerkschaftliche Schlafhaus an der 
Kasselerstraße, das zurzeit noch mit 80 Kostgängern be-
legt ist, soll zum 1. Januar 1909 eingehen. Von da ab wird 
nur noch das Schlafhaus in Klostermansfeld bestehen.

1908 10.12.1908: Benndorf. Gestern nachmittag brannte die 
Ziegelei von Bernhardt u. Sohn eine der größten im Mans-
felder Gebiet, vollständig nieder. Acht Feuerwehren wa-
ren an der Brandstätte tätig.
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Sie hat unterwegs einem Schaffner die Kassenschlüssel 
übergeben mit dem Bemerken, er soll sie auf der Zent-
rale abliefern, es seien die Automatenschlüssel. Auf der 
Zentrale kam man infolge Fehlens dieser Schlüssel am 
Montag früh wegen Auszahlens der Gehälter in Verlegen-
heit und musste Gelder von der Bank in Eisleben holen. 
Seit Montagabend weilt ein Revisionsbeamter von der 
Allgemeinen Deutschen Kleinbahn – Gesellschaft hier, 
der längere Zeit hier verweilen wird. Ob das Verschwin-
den des L. Mit Unregelmäßigkeiten zusammenhängt, 
oder was die Ursache ist, entzieht sich der Öffentlichkeit.

1909 06.03.1909: Benndorf. Die Landbank in Berlin hat die im 
Mansfelder Gebirgs- und Mansfelder Seekreis gelege-
nen Rittergüter Klostermansfeld und Benndorf in Größe 
von zusammen 1010 Morgen von dem Rittergutsbesitzer 
Schäfer erworben.

1909 06.03.1909: Benndorf. Zum Bau der Wippertalbahn. Kürzlich 
teilten wir (Sangerhäuser Zeitung) mit, daß die Mansfeldsche 
Gewerkschaft sich infolge der gegenwärtigen ungünstigen 
Verhältnisse genötigt gesehen hätte, von einer finanziellen 
Beteiligung an der Wippertalbahn Abstand zu nehmen. 
Heute wird uns hierzu von durchaus vertrauenswürdiger 
Seite mitgeteilt, dass sich inzwischen die Verhältnisse etwas 
günstiger gestaltet haben dadurch, daß sich die Mansfeld-
sche Gewerkschaft entschlossen hat, sich doch finanziell 
an dem Unternehmen – wenn auch in geringerem Umfange, 
wie ursprünglich vorgesehen – zu beteiligen, um nicht das 
ganze Projekt in Frage zu stellen. Die Verhandlungen mit den 
staatlichen Behörden werden infolgedessen fortgesetzt.

1909 23.03.1909: Zum Bau der Wippertalbahn. Freitag Mittag 
1.51 Uhr trafen auf dem Bahnhof in Eisleben der Eisen-
bahnpräsident, mehrere Regierungsräte der Präsidial-
behörden zu Magdeburg und Merseburg ein, wo sich 
Kgl. Landrat von Wedel und Ober – Berg – und Hütten 
– Direktor Dr. Vogelsang zum Empfang eingefunden hat-
ten. In zwei Landauern und einem Automobil fuhren die 
Herren die Strecke Eisleben – Mansfeld der projektierten 
Wippertal – Bahn. In Mansfeld, wo sich abends gegen 
11 ¾ Uhr der mit dem Schnellzug 11.18 Uhr auf Bahnhof 
Mansfeld eingetroffene und vom Kgl. Landrat von Hassell 
empfangene Oberpräsident der Provinz, Erz. von Hegel, 
einfand, übernachteten die Herren teils auf dem Schloß, 
teils im Hotel „Preuß. Hof“ und setzten am Sonnabend 
früh die Besichtigung der projektierten Bahnlinie Mans-
feld – Wippra – Dankerode fort. An die Bereisung schloss 
sich eine Besprechung in Hahns Gasthof zu Wippra, die 
in der Hauptsache Zwecken der Information der Kgl. 
Staatsregierung diente. Bindende Entscheidungen sind 
nicht getroffen worden.

1909 23.03.1909: Bhf. Mansfeld. Der bisherige Pächter des 
„Gräfin von Mansfeld“, Paul Ringpfeil, hat diesen Gast-
hof von der Besitzerin Frau Kunze in Ziegelrode käuflich 
erworben.

1909 27.03.1909: Helbra/Benndorf. Eine Lohnerhöhung hat 
die Gewerkschaft ihren jüngeren Arbeitern zuteil werden 
lassen. Dieselbe beträgt bei den Jungen 20 und bei den 
Schleppern 10 Pfg. auf den Überlohn, so dass der Lohn 
bei den Jungen 2. Klasse 1,70, bei denen 1. Klasse 2,00 
und bei den Schleppern 2,25 Mk. nunmehr beträgt.

1909 29.03.1909: Der Eisenbahnminister hat nunmehr den 
Bau der Bahn Bahnhof Mansfeld – Wippra – Dankero-
de beschlossen und den Baubeginn für nächstes Jahr 
festgesetzt. Die Strecke Eisleben – Klostermansfeld ist 
fallen gelassen worden.

1909 30.03.1909: Eisenbahn Klostermansfeld – Wippra.
Sangerhäuser Zeitung vom 30.3.1909: Wie uns aus Berlin 
soeben mitgeteilt wird, wird die Regierungsvorlage nur 
den Bau der Eisenbahn Klostermansfeld – Wippra aus-
führen, also nicht bis Dankerode. Der Bau der letzten 
Strecke wird vielleicht einer späteren Zeit vorbehalten 
sein.

Boden in den Gemarkungen Wimmelburg, Helbra, Guts-
bezirk Helbra und Benndorf unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen; b) in Anbetracht, dass die neue Kleinbahn im 
Mansfelder Seekreis allein den vorgenannten drei Gemein-
den und dem Gutsbezirk Helbra zustatten kommt, die durch 
den Grunderwerb erwachsenden Kosten gemäß § 10 des 
Kreisabgabengesetzes vom 23. April 1906 den Gemeinden 
Wimmelburg, Helbra und Benndorf und dem Gutsbezirk Hel-
bra für ihre Gemarkungen ausschließlich zur Last zu legen. 
Der Kreistag nahm nach längerer Debatte einen Antrag Sr. 
Exzellenz v. Wedel-Piesdorf an, die Angelegenheit bis zum 
nächsten Abgeordnetentage im Frühjahr zu vertagen, damit 
inzwischen die Firma Lenz & Co. Das Projekt, soweit es die 
Gemeinden des Mansfelder Seekreises betrifft, ausarbeiten 
und den Gemeinden vorlegen kann.

1908 24.12.1908: Benndorf/Klostermansfeld. Die schweren und 
durchaus nicht ungefährlichen Arbeiten, welche nötig ge-
worden waren, um dem vor Jahresfrist hereingebrochenen 
Wasser auf dem Zirkelschacht einen geeigneten Abfluss 
anzuweisen, sind nun erledigt. Das Wasser in seiner unge-
heuren Menge läuft in der neugeschaffenen Wasserabfüh-
rungsstrecke von beträchtlicher Länge der Pumpstation zu. 
Die wertvollen maschinellen Einrichtungen sind wieder voll-
ständig ergänzt und → betriebsfähig, so daß der volle Betrieb 
in naher Zeit bevorsteht. Ein Teil der bei der eingetretenen 
Wasserkatastrophe dank der alten Tradition der Mansfelder 
Gewerkschaft auf benachbarten Schächten untergebrach-
ten Belegschaft ist bereits wieder an seine angestammte 
Arbeitsstelle – dem Zirkelschacht – zurück gekehrt und soll 
in nächster Zeit der Rest von ca. 500 Mann nachfolgen, da-
mit auch die altbekannten Sangerhäuser Bergleute, so dass 
voraussichtlich das alte Jahr die beschränkten Verhältnisse 
schließen und das neue Jahr mit Gottes Hilfe ein gesegne-
tes sein möge für den Betrieb und alle Beteiligten. Wie wir 
hören, sind die wieder in betriebsfähigen Zustand und neu-
geschaffenen Anlagen einer Besichtigung seitens Vertreter 
des Königlichen Oberbergamtes und Bergreviers unterzogen 
und in vollständig sachgemäßem Zustand befunden worden. 
Glück auf ! Sangerhäuser Zeitung vom 24.12.1908.

1909 06.01.1909: Durch die Einstellung des Betriebes auf unserer 
Oberhütte werden 14 Stück fast neue und ungebrauchte, 
aus behobelten 4 cm starken polnischen, kiefernen Bohlen 
angefertigte Wasserkästen, 124 cm lang, 81 cm breit, 103 cm 
hoch, ca. 1 cbm Inhalt, überflüssig und käuflich abzugeben. 
Reflektanten ist die Besichtigung an Ort und Stelle gestattet 
auf vorherige Anmeldung. Eisleben, den 29. Dezember 1908 
Mansfeldsche Kupferschiefer bauende Gewerkschaft.

1909 07.01.1909: Der Wolfschacht (später Fortschrittschacht 
I) ist jetzt bis zu einer Tiefe von etwas über 500 Metern 
abgeteuft. Es wird nun nicht mehr lange dauern, dann 
wird er auf die notwendige Tiefe von 560 bis 570 Metern 
niedergebracht sein.

1909 01.03.1909: Einen Lehrling sucht Husche, Fleischermeis-
ter, Benndorf.

1909 17.02.1909: Benndorf. Auf dem Zirkelschacht trug sich Mon-
tag früh bei Beginn der Schicht ein Unfall zu. Es hatten sich 
an einer Stelle vor Ort brennende Wetter gebildet, die sich, 
als die Bergleute mit ihren Grubenlichtern nahten, entzün-
deten und explodierten. Hierdurch wurden die Bergleute 
Steinicke, Steinberg und Trinks, alle drei aus Benndorf, im 
Gesicht, an den Händen und Armen verletzt. Ersterer musste 
dem Knappschaftskrankenhaus in Eisleben zugeführt wer-
den, die Verletzungen der beiden anderen waren weniger 
erheblich, so dass sie zum Knappschaftsarzt nach Helbra 
gehen und sich dort verbinden lassen konnten.

1909 05.03.1909: Bhf. Mansfeld. Seit Montag früh ist der Kas-
sierer der Elektrischen Kleinbahn, Ludwig, verschwunden 
und kein Mensch weiß, wohin er gegangen ist. An die Di-
rektion soll er eine Brief gerichtet haben, dass er abreisen 
müsste wegen plötzlicher schwerer Erkrankung seines 
Schwiegervaters. Auch seine Frau ist nicht mehr hier.
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächti-
gung) verringert sich von 123.500 um 79.700 EUR auf 43.800 
EUR.

§ 3
Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 266.900 
EUR auf 266.900 EUR.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfä-
higkeit wird nicht geändert.

§ 5
Die Hebesätze werden nicht geändert.

§ 6
Die weiteren Festlegungen zur Haushaltsdurchführung werden 
nicht geändert.

Helbra, den 24.05.2022

     

Born
Verbandsgemeindebürgermeister

1909 17.04.1909: Aus noch nicht aufgeklärter Ursache erfolgte 
Mittwoch nachmittag in der Mannschaftsstube des Frei-
eslebenschachtes bei Klostermansfeld eine Explosion 
von Karbidlampen, die einen Teil des Hauses zerstörten. 
Mehrere in dem selben Raum stehende Petroleumlampen 
waren gleichzeitig explodiert; das ausfließende Petrole-
um führte dem Brand neue Nahrung zu. Eine größere

Anzahl Kleiderschränke mit den Sachen der Bergleute 
verbrannten, ehe das Feuer gedämpft werden konnte. 
Menschen sind glücklicherweise nicht verletzt.
Hier arbeiteten eine Anzahl Bergleute aus Benndorf.

- Fortsetzung folgt! -

Bernd Voigt, Ortschronist

Nach Redaktionsschluss

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra für das 
Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat die 
Verbandsgemeinde die folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 28.04.2022 beschlossene 1. Nachtragshaushalts-
satzung erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
2022 die bisher festgesetzten 

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich 
Nachträge festgesetzt auf

Euro

Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 7.884.000 18.000 0 7.902.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.329.200 6.700 0 8.335.900

Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Gesamtbetrag der Einzahlungen 7.920.900 18.000 0 7.938.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit: 8.129.400 6.700 0 8.136.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen 429.700 0 166.100 263.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit: 1.045.400 0 262.800 782.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen 543.900 0 79.700 464.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen 286.700 0 0 286.700

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 13. Juli 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 30. Juni 2022

Anzeigenschluss:
Montag, der 4. Juli 2022, 9.00 Uhr

Bürgerzeitung Wochenblatt 
mit öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde

Die Bürgerzeitung erscheint monatlich.

- Herausgeber:
 Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra, 
 An der Hütte 1, 06311 Helbra

- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 der Verbandsgemeindebürgermeister

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herz-

berg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereig-
nisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.IM
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Bekanntmachung der  
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der  
Verbandsgemeinde  
Mansfelder Grund-Helbra
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbands-
gemeinde Mansfelder Grund-Helbra für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erforderliche Genehmigung ist 
durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld - Süd-
harz mit Schreiben vom 13.05.2022 unter dem Aktenzeichen 
15.12.10.016.017 erteilt worden.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 
KVG LSA zur Einsichtnahme

vom 09.06.2022 bis zum 24.06.2022

im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund - Helbra, Zimmer 319, SG Finanzen, während der Öff-
nungszeiten öffentlich aus.

Helbra, den 24.05.2022

     

Born
Verbandsgemeindebürgermeister


